
 
Ordnung 

zur Änderung der Zwischenprüfungsordnung 
für das Fach Katholische Religionslehre 
im Studiengang Lehramt an Gymnasien 

an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
 

Vom 31. März 2004 
 
 
Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Hochschulgesetzes vom 
21. Juli 2003 (GVBl. S. 167), BS 223-41, hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs Katholi-
sche Theologie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz am 10. Dezember 2003 folgende 
Ordnung zur Änderung der Zwischenprüfungsordnung für das Fach Katholische Religionsleh-
re im Studiengang Lehramt an Gymnasien an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz be-
schlossen. Diese Ordnung hat das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung 
und Kultur mit Schreiben vom 11. März 2004, Az.: 1537 Tgb.-Nr. 29/04, genehmigt. Sie wird 
hiermit bekannt gemacht. 
 
 

Artikel 1 
 

Die Zwischenprüfungsordnung für das Fach Katholische Theologie im Studiengang Lehramt 
an Gymnasien an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz vom 19. Juni 1984 (StAnz. S. 
558), geändert durch Ordnung vom 16. Mai 2002 (StAnz. S. 1327), wird wie folgt geändert: 
 
§ 5 wird wie folgt geändert: 
 
a) Nach Absatz 6 wird folgender neuer Absatz 7 eingefügt: 
 

„(7) Wird nachträglich festgestellt, dass eine schriftliche Studienleistung, die als Voraus-
setzung für die Zulassung zur Zwischenprüfung nachzuweisen ist, durch Täuschung er-
bracht wurde, so gilt die Zulassung als widerrufen. Wurde nach der Zulassung zur Prüfung 
bereits eine Prüfungsleistung erbracht, so gilt diese Prüfung als nicht bestanden.“ 

 
b) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8 und wie folgt geändert: 

 
aa) Nach den Worten „Die Nichtzulassung zur Prüfung“ werden die Worte „bzw. der Wi-

derruf der Zulassung zur Prüfung“ neu eingefügt. 
 
bb) Nach Satz 1 wird der Satz „Eine Rechtshilfebelehrung ist beizufügen.“ neu eingefügt. 

 
c) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 9. 



Artikel 2 
 
Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Staatsanzeiger für 
Rheinland-Pfalz in Kraft. 
 
 
Mainz, den 31. März 2004 
 
 
 
 
                                                                                                              Der Dekan 
                                                                                    des Fachbereichs Katholische Theologie 
                                                                                  der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
                                                                                       Univ.-Prof. Dr. Hermann-Josef Stipp 


